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Gemeindeversammlung 
vom 27. November 2020 
Unter Einhaltung der aktuell gültigen Co-
vid-19-Schutzmassnahmen soll die or-
dentliche Herbstgemeindeversammlung 
vom 27. November wie geplant über die 
Bühne gehen. Gemäss der Verordnung 
über die Maskentragpflicht zur Bekämp-
fung der Covid-19-Epidemie gilt ab dem 
12. Oktober 2020 im Kanton Bern eine 
Maskentragpflicht in allen öffentlich zu-
gänglichen Innenräumen. Alle Teilneh-
merInnen sind deshalb verpflichtet, eine 
Maske zu tragen. Die Gemeinde stellt 
hierfür kostenlos Exemplare zur Verfü-
gung. Personen, die an der Gemeindever-
sammlung sprechen, dürfen für die Dauer 
ihres Vortrages die Maske abnehmen. 
Weiter werden die Kontaktdaten erfasst 
und nach 14 Tagen vernichtet.  
Folgende Traktanden stehen an:

1. Jungbürgerfeier Jahrgang 2002;
2. Kommissionswahlen; zu wählen sind 
fünf Mitglieder in die Finanzkommis-
sion. Wiederwählbar: Josi-Schwarz 
Karin, Kallen-Jungen Andreas, Reiter-
Kohler Dieter; nicht wiederwählbar: In-
niger-Oester Beat (Ablauf Amtszeit) und 
Hari-Büschlen Edith (Demission);
3. Kommissionswahlen; zu wählen sind 
vier Mitglieder in die Strassen- und Weg-

kommission (die restlichen zwei Mitglie-
der sind nicht an der Reihe). Wieder-
wählbar: Hari-Biser Toni, Oester Bruno; 
nicht wiederwählbar: Knutti-Allenbach 
Theo und Inniger-Winkler Alfred;
4. Dorfplatz, Projekt Neugestaltung, Pro-
jekt- und Kreditgenehmigung; 
5. Sekundar- und Realschulhaus Dorf, 
Umbau / Neugestaltung Physikraum, 
Projekt- und Kreditgenehmigung; 
6. Budget 2021; Festsetzung der Steuer-
anlagen, Gebühren und Abgaben, Ge-
nehmigung; 
7. Kreditabrechnung, Blattiweg, Ausbau, 
Kenntnisnahme; 
8. Verschiedenes.

Alle Unterlagen zu den traktandierten 
Geschäften liegen zehn Tage vor der Ver-
sammlung mit den gemeinderätlichen 
Anträgen während der ordentlichen 
Schalteröffnungszeiten in der Gemein-
deverwaltung auf. Eine schriftliche Ori-
entierung wird allen Haushalten in Form 
einer Botschaft (Mitteilungsblatt) zuge-
stellt. Ebenfalls einsehbar ist das Proto-
koll der ordentlichen Gemeindever-
sammlung vom 28. August 2020.
Für die Wahlen gemäss Traktandum 2 
und 3 sind Vorschläge bis spätestens 
Freitag, 13. November 2020, 17 Uhr, auf 
der Gemeindeschreiberei einzureichen. 
Die Wahlvorschläge müssen von mindes-
tens zehn in der Gemeinde stimmberech-
tigten Personen handschriftlich unter-
zeichnet sein. Entsprechende Formulare 
sind bei der Gemeindeschreiberei Adel-

boden erhältlich und auf der Website 
unter der Rubrik «Aktuell» aufgeschaltet. 

Finanzplan 2021 bis 2025 
Der Finanzplan ist das wichtigste finanz-
politische Führungsinstrument der Ge-
meinde. Es gibt einen Überblick über die 
mutmassliche Entwicklung des Haus-
halts in den nächsten fünf Jahren und 
wird im Sinne einer rollenden Planung 
jährlich aktualisiert. Das Ziel der finanz-
politischen Steuerung besteht darin, der 
Gemeinde mittelfristig einen ausgegli-
chenen Haushalt zu sichern. Grundlage 
des Finanzplanes sind die Jahresrech-
nung 2019 und das Budget 2021. Vom 
geplanten Investitionsbudget im Jahr 
2020 wird nicht alles umgesetzt. Dies 
wurde im Finanzplan berücksichtigt, 
aus serdem wurden die Zinsen und Ab-
schreibungen neu berechnet. 
Der Finanzplan beinhaltet Investitionen, 
die seit Jahren aufgeschoben werden. 
Verschiedene Projekte wurden nach 
vorne oder hinten verschoben, die Kos-
ten wurden überarbeitet und auf den ak-
tuellen Stand gebracht.  

Steuerfinanzierte Investitionen 2020 
bis 2025 (u.a. Gemeindestrassen, Schul-
häuser, Werkhof inkl. Feuerwehr):
• Total Bruttoinvestitionen (steuerfi-

nanziert): 22 565 000 Franken;
• ./. Investitionseinnahmen (Beiträge) 

1 350 000 Franken; 
• = Total Netto investitionen (steuerfi-

nanziert) 21 215 000 Franken;

Spezialfinanzierte Investitionen 
2020 bis 2025:
• Investitionen Abwasserversorgung 

netto 2 470 000 Franken;
• Investitionen Abfallentsorgung netto 

115 000 Franken
• = Total Nettoinvestitionen (spezialfi-

nanziert) 2 585 000 Franken;

Total Investitionsvolumen netto 
2020 bis 2025: 23 800 000 Franken.

Das ergibt pro Jahr durchschnittlich 
rund 4 Millionen Franken. Die Investi-
tionen können nicht alle mit eigenen 
Mitteln finanziert werden. Die mittel- 
und langfristigen Schulden steigen von 
rund 13.5 Millionen im Jahr 2019 auf 
rund 28 Millionen Franken im Jahr 
2025. 
Der Gemeinderat hat an seiner letzten 
Sitzung im Oktober über den Finanz-
plan bis 2025 Kenntnis genommen re-
spektive diesen genehmigt. Der Fi-
nanzplan ist auf der Website der 
Gemeinde aufgeschaltet (unter der Ru-
brik Finanzen).  

Im Weiteren hat der 
Gemeinderat:

• Erfreut zur Kenntnis genommen, 
dass die Überbauungsordnung Nr. 14 
«Schönegg» die Rechtskraft erlangt 
hat. Die offene Beschwerde wurde 
vom Rechtsamt des Kantons Bern 
am 10. September abgewiesen. Ak-

tuell läuft das Bewilligungsverfahren 
für das Neubauprojekt auf diesem 
Areal;

• Für die nachhaltige Entwicklung zur 
Förderung des Skisports wiederum 
einen ansehnlichen Beitrag an das 
Regionale Leistungszentrum Frutigen 
für die Saison 2020 / 21 gesprochen;

• An das Buchprojekt «Chüngold in 
der Stadt» der Kulturgutstiftung Fru-
tigland einen Beitrag zugesichert, 
wenn die Finanzierung für die Neu-
auflage des Buches von Maria Lau-
ber zustande kommt;

• Einer Schweizer Bürgerin das Ge-
meindebürgerrecht von Adelboden 
zugesichert. Diese Person hat dieses 
damals durch ihre Heirat verloren 
und will es nun zurück;

• Die neue Verordnung über die Be-
rechtigungsregelung GERES geneh-
migt. Dieser Erlass soll per 1. Januar 
2021 in Kraft treten;

• Das Protokoll der Gemeindever-
sammlung vom 28. August 2020 ge-
nehmigt;

• Den Sitzungsplan für das Jahr 2021 
verabschiedet. Die Gemeindever-
sammlungen finden im 2021 wie 
folgt statt: Frühjahrsgemeindever-
sammlung am Freitag, 30. April, und 
die Herbstgemeindeversammlung 
am Freitag, 26. November.

JOLANDA LAUBER, 

GEMEINDESCHREIBERIN

GEMEINDERAT  
Adelboden

OKJA Niesen übernimmt die  
Wochenplatzbörse

ELSI RÖSTI

Im Jahre 2005 initiierte die Pro Juven-
tute im Frutigland das Projekt Wochen-
platzbörse mit der Absicht, ein Angebot 
für Jugendliche ab 13 Jahren bis zum 
Schulaustritt zu schaffen. Das neue An-
gebot fand damals Anklang, und fünf 
Jahre später übernahm der neu gebil-
dete Verein «Wochenplatzbörse Amts-
bezirk Frutigland» die Trägerschaft und 
finanzierte sich fortan selbst mittels 
Mitglieder- und Gönnerbeiträgen. 

In den letzten Jahren wurde das An-
gebot jedoch immer weniger genutzt. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass sich 
Jugendliche nicht mehr unbedingt 
a llwöchentlich fest verpflichten wollen. 
Da es zudem immer schwieriger 
wurde, neue Mitglieder für den Ver-
einsvorstand zu finden, welche die 
über lange Zeit sehr erfolgreiche Ar-
beit weiterführen würden, ist der Ver-
ein per Ende August nun aufgelöst 
worden.

Ein Beitrag zur Persönlichkeitsbildung
Die abtretenden Vorstandsmitglieder 
wollten das Angebot für Jugendliche je-
doch nicht einfach einschlafen lassen 
und wandten sich deshalb an die OKJA 
Niesen. Remo Rohrbach, Sozialpäda-
goge und Teilzeitmitarbeiter bei der 
OKJA, ist überzeugt, dass eine Wochen-
platzbörse für Jugendliche nach wie vor 
sinnvoll ist. Um Bedarf und Nachfrage 
zu eruieren, wirbt er nun bei Firmen 
und privaten Arbeitgebern für regelmäs-
sige, temporäre oder auch einmalige 
Arbeitseinsätze für SchülerInnen. Jobs 
werden vermittelt für Jugendliche ab 
der 7. Klasse bis zum Eintritt ins Er-
werbsleben. Aus Rohrbachs Sicht sind 
solche Arbeitseinsätze eine gute Gele-
genheit, Einblick in verschiedene Be-
rufe zu erhalten und frühzeitig etwas 
Arbeitsluft zu schnuppern. Sie könnten 
einen Beitrag zur Persönlichkeitsbil-
dung leisten; überdies bekämen die Ju-

gendlichen einen ihrem Alter entspre-
chenden Stundenlohn. Dieser wird 
jeweils, mit Empfehlung der OKJA Nie-
sen, zwischen dem Arbeitgeber und den 
Jugendlichen selbst vereinbart. Remo 
Rohrbach kann sich auch vorstellen, 
dass gerade ältere, alleinstehende Men-
schen froh wären, ab und zu oder auch 
regelmässig kleine Arbeiten an Jugend-
liche übertragen zu können. 

Wer vermittelt die Arbeiten?
Vorerst wird die OKJA Niesen die Ar-
beitsmöglichkeiten an Jugendliche ver-
mitteln. Geplant ist jedoch, dass die Ver-
mittlung später unabhängig von der 
OKJA durch eine Privatperson – etwa 

eine(n) Studierende(n) – erfolgt. Damit 
diese Person auch angemessen entschä-
digt werden kann, werden Gönner und 
Sponsoren gesucht.

Remo Rohrbach hofft nun, dass sich 
möglichst viele Betriebe und Private 
melden, um einmalig, gelegentlich oder 
auch regelmässig kleinere Arbeiten zu 
vergeben. Die Jugendlichen zu errei-
chen, sei für die Mitarbeitenden der 
OKJA Niesen keine Hürde, argumen-
tiert der Sozialpädagoge. Über Face-
book und Instagram sowie durch die 
regelmässige Präsenz in Schulen und 
bei der Projektarbeit habe die OKJA 
Niesen einen sehr guten Draht zu den 
jungen Leuten.

Sozialpädagoge Remo Rohrbach (kleines Bild) hält Gelegenheitsjobs für eine sinnvolle Beschäftigung für SchülerInnen vor ihrem Einstieg in die Arbeitswelt. 
 BILD ZVG / SYMBOLBILD KONSTANTIN ZIBERT / STOCK.ADOBE.COM

Vorteile des Angebots
• SchülerInnen können sich eigenes Taschengeld verdienen;
• sie erhalten Einblick in die Arbeitswelt;
• Arbeitseinsätze fördern die Selbstständigkeit und erhöhen das Selbstwert-

gefühl;
• durch Kontakt mit Erwachsenen kann das Generationenverständis geför-

dert werden;
• Betriebe und Private leisten einen sinnvollen Beitrag an die Entwicklung 

der Jugend;
• Arbeitseinsätze wirken präventiv, weil sie gesellschaftlich anerkannte Werte 

bei den Jugendlichen fördern. 

Mehr erfahren Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html 

REGION Ende August 2020 hat sich der Verein Wochen-
platzbörse Kandertal aufgelöst. Die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit Niesen strukturiert das Angebot neu und 
sucht nun nach A rbeitgebern, die regelmässig oder 
g elegentlich kleine Jobs für Jugendliche anbieten.


